
Nutzungsbedingungen für die Kinderbeaufsichtigung bei FLIEGE Co-Working 

1. Allgemeines 

Eltern, die bei FLIEGE einen Co-Working-Platz buchen, können die begleitende 
Kinderaufsicht vor Ort nutzen. Die Kinderaufsicht findet in unseren Räumen in Lüneburg 
(Lüner Heide 2) statt und richtet sich in der Regel an Kinder von 1 bis 9 Jahren. In 
Einzelfällen können Ausnahmen vereinbart werden. 

2. Zweck der Betreuung 

Die flexible Kinderaufsicht unterstützt Eltern z. B. bei kurzfristigem Ausfall der 
Regelbetreuung, in Übergangszeiten (z. B. Wartezeit auf einen Kita-Platz), während 
Schließzeiten der Betreuungseinrichtung oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

3. Voraussetzungen für die Nutzung 

3.1 Buchung 

Die Buchung erfolgt ausschließlich online über unser Buchungssystem (anny.co). Da wir 
nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben (max. 8 Kinder gleichzeitig), empfehlen wir 
frühzeitige Buchung. Kurzfristige Anfragen sind nach Rücksprache möglich, jedoch ohne 
Platzgarantie. 

3.2 Krankheit 

Kranke Kinder können nicht beaufsichtigt werden. Bei Fieber, Durchfall, Erbrechen oder 
ansteckenden Infektionen ist ein Besuch ausgeschlossen. Das Wohl aller Kinder steht 
im Vordergrund. Wir behalten uns vor, ein Kind abzulehnen oder die Aufsicht zu 
beenden, wenn es erkennbar krank ist. In diesem Fall erfolgt keine Kostenerstattung. 

3.3 Anwesenheit der Eltern 

Die Kinderaufsicht ist mit der gleichzeitigen Nutzung eines Co-Working-Platzes FLIEGE 
verbunden. Eltern bleiben vor Ort und sind telefonisch erreichbar. Kontakt zwischen 
Eltern und Kind ist jederzeit möglich. 

3.4 Nachweise 

Ein Nachweis über die Masernimpfung (Impfpass) ist gesetzlich vorgeschrieben und 
muss bei Aufsichtsbeginn vorgelegt werden. 

3.5 Aufsichtssumfang 

Die maximale Aufsichtszeitzeit beträgt in der Regel 15 Stunden pro Woche. Das Angebot 
ist nicht als dauerhafte Ersatzbetreuung gedacht, sondern als ergänzendes, flexibles 
Modell. 

 



4. Aufsichtspersonen 

Die Kinder werden von qualifiziertem Personal beaufsichtigt. Alle Aufsichtskräfte 
verfügen über ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie Kenntnisse in Erster 
Hilfe am Kind.  

5. Ort der Aufsicht 

Die Kinderaufsicht findet in den kindgerecht eingerichteten Räumen direkt neben dem 
Co-Working-Bereich statt.  

6. Aufsichtszeiten und Anmeldung 

Die Betreuung ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 13:00 Uhr möglich. Die 
Mindestbuchungszeit beträgt 2 Stunden. Anmeldungen erfolgen online über fliege-
talente.de/co-working. 

7. Preise, Bezahlung und Stornierung 

• Preise: Die aktuellen Preise sind auf unserer Website veröffentlicht.  

• Bezahlung: Die Bezahlung erfolgt online und vor Beginn. 

• Stornierung: Bis 18 Stunden vor Beginn ist eine kostenfreie Stornierung möglich. 
Danach wird der volle Betrag berechnet. 

• Krankheit: Bei Krankheit des Kindes können wir gegen Vorlage eines ärztlichen 
Attests 50 % der Aufsichtszeit gutschreiben. 

8. Pädagogisches Konzept 

Im Mittelpunkt steht das Wohlbefinden der Kinder. Wir schaffen eine Umgebung, in der 
sich Kinder sicher und geborgen fühlen. Freies Spiel, kreative Angebote und Bewegung 
sind Teil des Alltags. 

9. Haftung 

Die Kinderaufsicht bei FLIEGE ist kein Ersatz für eine staatlich anerkannte 
Kindertageseinrichtung. Unfallversicherungsschutz muss von den Eltern sichergestellt 
werden. FLIEGE haftet nicht für Verlust oder Beschädigung persönlicher Gegenstände. 
Für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden haften wir im gesetzlichen 
Rahmen. 

10. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Regelungen unberührt. Änderungen werden wir den Eltern transparent mitteilen. 

 

Lüneburg, 25.09.2025 



 


